
Mitteilungsblatt der Gemeinde Forheim 05.06.2025 Seite 1/6 

Forheim  

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Forheim 

 
Forheim, den 05.06.2025 

Aufhausen 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die Bauarbeiten für die Breitbanderschließung schreiten voran, in Forheim sollen die Verlegear-
beiten bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Dieser Bautrupp wechselt dann nach Aufhausen in die 
Straßen Am Salzberg, Hauptstraße (bis Hausnummer 15), Bachstraße und die Kesselstraße.  
Die Breitbandleitungen und Hausanschlüsse in der Hauptstraße (ab Hausnummer 16) und der Großen 
Gasse werden von einer anderen Firma gebaut. Hintergrund für diese Teilung ist das notwendige 
Mitverlegen von Strom-Erdleitungen (Dachständerrückbau) in diesen beiden Straßenzügen. Als 
Baustart hierfür ist Juli vorgesehen.    
Zum Teil haben sich Bürger erkundigt, warum bei den Neuasphaltierungen der Leitungs-Trassen kein 
Fugenverguß gemacht wurde: die Asphaltfugen werden nach Abschluss aller Asphaltierungen, nach-
gefräst und dann vergossen. Diese Vorgehensweise entspricht der aktuellen Norm.   
Der Leitungsbau außerhalb der Ortschaften wird im sogenannten Pflugverfahren erfolgen und 
dort, wo das Einpflügen nicht möglich ist, im Spülbohrverfahren. Baustart hierfür wird voraussicht-
lich  Mitte Juli sein. Der Trassenverlauf für diese Leitungen wird von Kösingen kommend, entlang 
der Kreisstraße DON 8 bis nach Forheim in die Kösinger Straße sein. Weiter verläuft diese Leitung 
dann entlang des Gehrenweges nach Aufhausen und ab Aufhausen dann wieder entlang der Kreis-
straße DON 8 nach Amerdingen. 
Mit der Kanalerneuerung in der Kösinger Straße wird die Fa. Heuchel voraussichtlich ebenfalls 
Mitte Juli beginnen.   
 

Fundsache: Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln in Forheim beim Lindenbaum gefunden. Abzuholen 
im Rathaus. 
 

In der Kalenderwoche 27,  also am Montag, den 30. Juni und Donnerstag, den 03. Juli entfallen die 
Amtsstunden des Bürgermeisters. Bei Bedarf können Sie in dieser Woche Besprechungstermine  
nach telefonischer Vereinbarung erhalten.  
 

Andreas Bruckmeier, 1. Bürgermeister 
 

 

Feuerlöscher-Überprüfung 

Am Freitag, den 27.06.2025 führt die Fa. Brandschutz Holzner aus Nördlingen eine Feuerlöscher-
Überprüfung am Feuerwehrhaus in Forheim durch. Privatpersonen können gerne ab 14 Uhr ihre Feu-
erlöscher  ebenfalls überprüfen lassen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Fa. Holzner, 
Tel. 09081 28433.  
 

 

Kindergottesdienst  
Alle Kinder ab 4 Jahren aus unserer Pfarrei (Kirchengemeinden Aufhausen, Forheim und Unterrin-
gingen) sind herzlich willkommen im Kindergottesdienst, einmal im Monat am Sonntag von 10 – 
11 Uhr, im Kindergarten Forheim.   
Nächster Termin: 8. Juni 2025 
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Informationen des Landratsamtes zum Rufbus „DoRies-mobil“ 

 

Im Mai 2021 wurde ein neues Rufbus-Angebot in der Großen Kreisstadt Nördlingen und den umlie-

genden Gemeinden Deiningen, Ederheim, Möttingen, Reimlingen sowie im Markt Wallerstein unter 

dem damaligen Namen NöMobil eingeführt. Das neue Angebot wurde von den Fahrgästen sehr 

schnell und sehr gut angenommen. Auch aufgrund des Erfolgs von NöMobil hat der Kreistag des 

Landkreises Donau-Ries beschlossen, dieses Angebot künftig im gesamten Landkreis anzubieten.  

 

Zum 1. Mai 2025 erfolgte nun ein großer Schritt in Richtung der landkreisweiten Einführung solcher 

flexiblen Verkehren. Unter dem neuen Namen DoRies-mobil starteten diese flexiblen Verkehre rings 

um Nördlingen und rings um Oettingen. Das bisherige Bediengebiet um Nördlingen wurde um die 

Gemeinden Alerheim, Amerdingen, Forheim, Hohenaltheim, Mönchsdeggingen und Wechingen er-

gänzt. Insgesamt werden dadurch ca. 38.000 Einwohner in der Zelle Nördlingen erschlossen. Durch 

die Bedienung des Bahnhofs in Nördlingen bestehen Umsteigemöglichkeiten zum Schienenverkehr. 

Neu eingerichtet wurde das Angebot in der Stadt Oettingen und den umliegenden Gemeinden Auhau-

sen, Fremdingen, Ehingen am Ries, Hainsfarth, Marktoffingen, Maihingen, Munningen und Meges-

heim. Hier sind nun 15.000 Einwohner erschlossen. Aus der Zelle Oettingen sind auch Fahrten zum 

Bahnhof Nördlingen und zum Bahnhof in Otting-Weilheim möglich. Auch von dort bestehen Um-

steigemöglichkeiten zum Schienenverkehr sowie in Nördlingen auch zum Stadtverkehr Nördlingen. 

Insgesamt profitieren seit dem 1. Mai 2025 insgesamt über 50.000 Einwohner von den Rufbussen. 

Aktuell werden die Bedienung weiterer Haltepunkte in Nördlingen, Baldingen und Wallerstein aus 

der Zelle Oettingen geprüft.    

 

Bereits zur Inbetriebnahme von NöMobil wurden ca. 300 zusätzliche Haltepunkte eingerichtet, an 

denen ein- bzw. ausgestiegen werden kann. Nun kommen weitere ca. 200 Haltepunkte hinzu. Damit 

ist der Weg zum nächsten Haltepunkt in der Regel nicht länger als etwa 250 Meter. So können auch 

mobilitätsbeeinträchtigte Personen das Angebot nutzen. Aktuell werden die alten Schilder an den 

Haltepunkten ausgetauscht und die neuen Schilder montiert. Diese Arbeit wird noch etwas Zeit in 

Anspruch nehmen. Neu ist auch die einheitliche Telefonnummer. Unter der Nummer 0906 74 39 39 

kann das Angebot telefonisch gebucht werden. Die Rufbus-Zentrale ist montags bis samstags von 

7:00 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt sowie sonn- und feiertags von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Fahrten können 

bis zu einer Stunde vor Fahrtantritt gebucht werden. Fahrten, die bereits morgens stattfinden sollen, 

müssen am Vortag gebucht werden. Es kommt weiterhin ein einfaches Tarifsystem zur Anwendung.   

 

Die Bedienzeiten von DoRies-mobil sind künftig montags bis freitags von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr, 

samstags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Heilig 

Abend und Silvester besteht das Angebot zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr. Unter www.dories-mo-

bil.de  sind alle Informationen abrufbar und können Fahrten gebucht werden.  

 

Das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs sind weiterhin die drei Zuglinien im Landkreis mit ihren 

insgesamt 13 Bahnhöfen. Diese verkehren weiterhin auf den Strecken Ingolstadt – Rain – Donau-

wörth – Tapfheim – Dillingen – Ulm, München – Augsburg – Donauwörth – Otting-Weilheim – Nürn-

berg/Würzburg und Donauwörth – Harburg – Möttingen – Nördlingen – Aalen. Auch das bisherige 

Busangebot mit seinen festen Abfahrtszeiten und festen Linienverläufen bleibt unverändert und dient 

insbesondere der Beförderung der Schüler. Diese Verkehre werden nun durch DoRies-mobil ergänzt. 

Dadurch kommt es zu einer ganz enormen Qualitätssteigerung des öffentlichen Verkehrsangebots im 

Landkreis Donau-Ries. 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Bissingen 

(Landkreis Dillingen a.d. Donau) 
 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 41 
und 42 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Bis-
singen folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 683.410,00 
€ und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 513.900,00 € ab.  
                                                                     § 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird 
auf 420.000,00 € festgesetzt. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
Schulverbandsumlage 
1 .  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

von Ausgaben im Verwa l tungshausha l t  wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
550.800,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglie-
der des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2 .  Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 

nach dem Stand vom  
1. Oktober 2024 auf 192 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3 .  Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.868,75 EUR festgesetzt. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. Schulverband Bissingen 
Bissingen, 19.05.2025, Stephan Herreiner, Schulverbandsvorsitzender 
                                                                                                                 
Das Landratsamt Dillingen a. d. Donau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
15.05.2025 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung folgende genehmigungspflichtigen Teile enthält: 
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Ver-
mögenshaushalt in Höhe von 420.000,00 € (Art. 71 Abs. 2 GO). Die Kreditermächtigung gilt bis zum 
Ende des bei ihrem Inkrafttreten laufenden Finanzplanungszeitraums gem. Art. 70 Abs. 1 GO und, 
wenn die Haushaltssatzung für das erste Jahr nach Ende des Finanzierungszeitraums nicht recht-
zeitig amtlich bekannt gemacht wird, bis zum Ende dieser Haushaltssatzung. Der Schulverband Bis-
singen darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen (Art. 71 Abs. 6 GO). Die Haus-
haltssatzung wird hiermit gem. Art. 65 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 GO, Art. 24 KommZG amtlich bekannt 
gemacht. Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes im Rathaus in Bissingen, Zimmer-Nr. 11, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentlich auf (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 BekV).1 
Bissingen, 28.05.2025, Stephan Herreiner, Schulverbandsvorsitzender 
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Pressemitteilung  
Alkoholfreie BOB-Cocktailbar kennenlernen!  

Eingeladen sind am 17. Juli ab 17 Uhr alle Interessierten zum „Meet & 
Shake“ nach Baldingen ans Schützenheim. Die Aktion BOB stellt dort die 
alkoholfreie BOB-Cocktailbar vor, die von Vereinen, Verbänden, Jugend-
treffs, Firmen und Schulen für eigene Events ausgeliehen werden kann. 
Neben Infos zum Auf- und Abbau gibt es den ganzen Abend die Gelegen-
heit zum Mixen von alkoholfreien Cocktails. Ein Profi zeigt allen Interes-
sierten wie es geht. Es ist keine Anmeldung notwendig. Infos unter:  

www.bob-donau-ries.de oder per Mail: jugendarbeit@lra-donau-ries.de 
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